
Bewerbung 
Du kannst dich mit jedem Schulabschluss und aus 
jedem Bundesland für das FÖJ bewerben.  

Junge Menschen mit Behinderungen und 
BewerberInnen aus dem Ausland möchten wir 
ermuntern, sich ebenfalls zu bewerben. 

Auch für Zivildienstpflichtige, die ein FÖJ anstelle 
des Zivildienstes absolvieren möchten, stehen 
Stellen zur Verfügung. 

 

Wenn du nach der Lektüre dieses Flyers ernsthaft 
an einem FÖJ in Schleswig-Holstein interessiert 
bist, kannst du dich auf drei Wunschstellen 
bewerben und dabei auch Stellen beider Träger 
mischen (Liste der aktuellen Einsatzstellen s. unter 
„Links“ auf der folgenden Seite). Gegen vorherige 
Einsendung von 2 x 1,45 € in Briefmarken können 
wir dir die Liste ab Anfang Dezember auch als 
Papierversion zuschicken.  

Bewerbungsschluss ist immer spätestens der 
letzte Tag im Februar! 

Im Frühjahr wirst du dann zu drei 
Vorstellungsgesprächen eingeladen, darunter 
mindestens eine deiner Wunsch-Stellen.  

 

Das Bewerbungsverfahren wird für ganz 
Schleswig-Holstein gemeinsam durchgeführt. 
Doppel-Bewerbungen an beide schleswig-
holsteinischen Träger erhöhen nicht die Chancen. 

 

Wir freuen uns, von dir zu hören! 

Kontakt & Links 
FÖJ-Betreuungsstelle des Nordelbischen 
Jugendpfarramts 
Koppelsberg 1, 24306 Plön 

Fax: 04522 / 507-181 

E-Mail: info@oeko-jahr.de 

Einsatzstellenliste unter: www.oeko-jahr.de 

 

FÖJ Wattenmeer 
Hafenstr. 3, 25813 Husum 

Fax: 04841 / 6685-39 

E-Mail: foej@umweltjahr.de 

Einsatzstellenliste unter: www.umweltjahr.de 

 

Förderer des FÖJ in 
Schleswig-Holstein sind: 
➢ Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein 

➢ Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend 

➢ Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche 

➢ Trägergemeinschaft für das FÖJ am 
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer 

➢ Die FÖJ-Einsatzstellen 

➢ Spenderinnen und Spender 

 

Freiwilliges 
Ökologisches 

Jahr in 
Schleswig-

Holstein 
 

 

 

 



Deine Schulzeit geht zu Ende. Der Kopf 
raucht vom Lernstoff der letzten Jahre. 
Doch wie geht es nun weiter? 
Möchtest du mal etwas ganz ANDERES 
machen, etwas Praktisches im Umwelt- und 
Naturschutz, und am liebsten in Schleswig-
Holstein? 
Dann könnte ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) für dich genau das Richtige 
sein! 
Dieser Flyer bietet dir die wichtigsten 
Informationen über das FÖJ in Schleswig-
Holstein. 
 
Schau doch mal rein!  
 
 

FÖJ – Was ist das? 
Das Freiwillige Ökologische Jahr ist ein 
Bildungsjahr, das dir die Möglichkeit bietet, dich für 
Natur und Umwelt zu engagieren. Darüber hinaus 
ist das FÖJ eine gute Gelegenheit, deine 
berufliche Orientierung zu finden oder zu prüfen. 

 Die angebotenen Tätigkeiten dienen der Erhaltung 
der gemeinsamen Lebensgrundlagen und 
ermöglichen es dir, eigene Vorstellungen zu 
überdenken und neue Erfahrungen zu machen. 

 

Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen, die 
ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und noch 
nicht älter als 27 Jahre sind. 

In Schleswig-Holstein beginnt das FÖJ jeweils am 
1. August und dauert 12 Monate.  

In dieser Zeit kannst du in einer von 150 
Einsatzstellen in ganz Schleswig-Holstein für den 
Natur- und Umweltschutz tätig werden.  

In fünf über das Jahr verteilten Seminaren triffst du 
FÖJ-TeilnehmerInnen aus anderen Einsatzstellen. 
Ihr plant die Seminare weitgehend selbst und 
beschäftigt euch dabei mit unterschiedlichsten 
Themengebieten des Natur- und Umweltschutzes. 

 

Leistungen 
Deine Wochenarbeitszeit wird durchschnittlich 38,7 
Stunden betragen. Als Gegenleistung erhältst du: 

➢ Taschengeld 

➢ Zuschüsse zu Unterkunft, Verpflegung und 
Seminarverpflegung 

➢ voraussichtlich in Höhe von zusammen etwa 
405,00 € monatlich 

➢ Volle Absicherung in der Sozialversicherung 
(Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und 
Unfallversicherung) 

➢ 26 Urlaubstage 

➢ Eine Bahncard 25 für ein Jahr und Fahrt-
kostenerstattung für Bahnfahrten zu den 
Seminaren 

➢ Fachliche, persönliche und pädagogische 
Betreuung 

➢ Arbeitskleidung und Werkzeug (sofern nötig) 

Weitere Hinweise 
Durch das Bundesgesetz zum FÖJ vom 16. Mai 
2008 sind folgende Regelungen festgesetzt 
worden: 

 

➢ Während des FÖJ musst du dich selbst in 
einer gesetzlichen Krankenkasse deiner Wahl 
versichern. Eine Mitgliedschaft in der 
Familienversicherung ist in dieser Zeit nicht 
möglich. 

➢ Deine Eltern erhalten weiterhin Kindergeld, 
wenn deine Einkünfte im Kalenderjahr zur Zeit 
insgesamt 7.680 Euro nicht überschreiten. 

➢ Nach einem einjährigen FÖJ hast du Anspruch 
auf Arbeitslosengeld*. 

➢ Studienplatzzusagen, die vor dem Beginn 
eines FÖJ bestehen, bleiben für die Zeit nach 
dem FÖJ erhalten. 

➢ Ein einjähriges FÖJ entspricht zwei 
Wartesemestern. 

➢ Einige Ausbildungsberufe und Hochschulen 
erkennen das FÖJ als Praktikum an. 

➢ Für die Zeit des FÖJ bist Du durch die 
Seminare von einer Teilnahme an der 
Berufsschule befreit. 

 

* = gilt nicht für alle Teilnehmenden aus dem 

Ausland 


